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Fachsemester 
Uni vers i tät/Studiengang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10' 

Universität Bayreuth: 

Betriebswirtschaftslehre 15 224 13 187 10 157 9 131 
Biochemie 0 16 0 16 0 H) 0 16 
Biologie 0 86 0 75 0 65 0 56 
Geoökologie 0 47 0 43 0 39 0 35 
Rechtswissenschaft 0 300 0 263 0 215 0 
Sportökonomie 0 65 0 65 0 65 0 65 
Volkswirtschaftslehre 13 

Universität Erlangen-Nürnberg: 

Betriebswirtschaftslehre 45 380 45 380 45 380 45 380 
Biologie 0 123 0 111 0 101 0 92 
Buch-und Bibliothekskunde 
Magister-HF 5 
Buch-und Bibliothekskunde 
Magister-NF 10 
Elektrotechnik 0 293 0 253 

Germanistik 
, Magister-HF 20 

Germanistik 
Magister-NF 20 

Informatik 0 232 0 198 
Kunstgeschichte 
Magister-HF 23 
Kunstgeschichte 
Magister-NF 47 
Lebensmittelchemie 4 5 3 4 3 4 3 3 
Medizin Vor klinik 152 153 152 153 
Medizin Klinik 160 161 173 174 173 174 
Pharmazie 34 35 33 34 32 33 30 32 
Physik 0 129 0 109 0 
Psychologie 0 46 0 45 0 43 0 41 
Theaterwissenschaft 
Magister-HF 34 57 27 46 

Thea terwissenschaft 
Magister-NF 14 23 10 16 
Volkswirtschaftslehre 9 
Wirtschaftspädagogik 51 
Zahnmedizin 50 48 48 48 48 47 47 47 47 47 

Universität München: 

Betriebswirtschaftslehre 242 243 242 243 242 243 242 243 

Betriebswirtschaftslehre 
Magister-NF 0 27 0 27 0 27 0 27 

Biologie 0 140 0 140 0 140 0 140 

Chemie 0 132 0 132 0 132 0 132 
Forstwissenschaft 0 94 0 83 0 73 0 65 
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Fachsemester 
Uni versitä t/Studiengang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Journalistik 0 45 0 43 0 41 0 39 

Kunstgeschichte 
Magister-HF 0 209 0 169 0 137 0 111 

Kunstgeschichte 
Magister-NF 0 209 0 169 0 137 0 111 

Lebensmi ttelchemie 7 7 6 6 5 5 5 4 

Medizin Vor klinik 265 345 265 345 

Medizin Klinik 
Teilstudienplätze 80 0 80 0 

Medizin Klinik 241 241 260 261 260 261 

Pharmazie 75 73 70 68 66 64 62 60 

Psychologie 0 91 0 86 0 81 0 76 

Rech tswissenschaft 0 691 
Theaterwissenschaft 
Magister-HF 0 99 0 82 0 67 0 65 

Theaterwissenschaft 
Magister-NF 0 230 0 189 0 156 0 129 

Tiermedizin 0 232 0 232 0 232 0 232 0 

Volkswirtschaftslehre 113 103 93 85 76 69 62 57 

Wirtschafts pädagogik 35 30 25 22 18 16 13 11 

Zahnmedizin 49 50 47 48 45 46 43 44 42 43 

Zeitungswissenschaft 
Magister-HF 0 142 0 128 0 116 0 105 

Zeitungswissenschaft 
Magister-NF 0 127 0 115 0 104 0 94 

Universität Passau: 

Betriebswirtschaftslehre 0 254 0 246 0 237 0 229 

Informatik 0 176 0 156 0 138 0 122 

Rechtswissenschaft 100 

Volkswirtschaftslehre 0 

Universität Regensburg: 

Betriebswirtschaftslehre 0 411 0 358 0 312 0 272 

Biochemie 0 20 0 20 

Biologie 0 104 0 91 0 80 0 70 

Medizin Vorklinik 0 189 0 216 

Pharmazie 0 82 0 80 0 77 0 74 

Psychologie 0 65 0 58 0 52 0 47 

Volkswirtschaftslehre 0 

Zahnmedizin 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 

Universität Würzburg: 

Betriebswirtschaftslehre 0 262 0 227 0 197 0 170 

Biologie 0 157 0 141 0 126 0 113 

Informatik 0 90 0 90 0 90 0 90 

Lebensmi ttelchemie 0 9 0 9 0 8 0 8 
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Fachsemester 
Universität/Studiengang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Medizin Vorklinik 138 139 138 139 

Klinik 170 171 184 185 184 185 

Pharmazie 49 49 47 47 45 45 43 43 

Psychologie 46 42 37 34 30 28 24 23 

Volkswirtschaftslehre 0 

Zahnmedizin 38 38 38 37 37 37 37 37 36 36 

b) Studiengänge mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien 

Universität Bamberg: 

Psychologie mit schulpsychologischem 
Schwerpunkt, Lehramt an Gymnasien 0 2 0 2 0 1 0 1 

Universität Bayreuth: 

Biologie 0 16 0 10 0 6 0 4 

Universität Erlangen-Nürnberg: 

Biologie 0 13 0 10 0 8 0 6 

Universität München: 

Biologie 0 48 0 48 0 48 0 48 
Chemie 0 48 0 48 0 48 0 48 
Wirtschaftswissenschaften 15 14 14 13 13 12 12 11 

Universität Regensburg: 

Biologie 0 15 0 12 0 10 0 8 

Universität Würzburg: 

Biologie 0 20 0 16 0 14 0 11 

c) Studiengänge mit dem Abschluß Erste Staatsprüfung für sonstige Lehrämter 

Universität Bamberg: 

Psychologie mit schul psychologischem 
Schwerpunkt, Lehramt an Real- , 
Grund- und Hauptschulen 0 10 0 5 0 3 

Universität Bayreuth: 

Biologie, Lehramt an Real- , 
Grund- und Hauptschulen 0 30 0 30 0 30 

Universität Erlangen-Nürnberg: 

Biologie, Lehramt an Grund-
und Hauptschulen 0 14 0 12 0 10 

Biologie, Lehramt an Realschulen 0 3 0 2 0 2 

Didaktik der Grundschule, 
Lehramt an Grundschulen 50 
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Universität/Studiengang 1 2 

Universität München: 

Biologie, Lehramt an Real-, 
Grund- und Hauptschulen o 20 

Chemie, Lehramt an Real- , 
Grund~ und Hauptschulen 

Didaktik der Grundschule 

Lehramt an Grundschulen 

- Lehramt an Sonderschulen 

Universität Passau: 

Didaktik der Grundschule, 
Lehramt an Grundschulen 

Universität Regensburg: 

Biologie, Lehramt an Real-, 
Grund- und Hauptschulen 

Didaktik der Grundschule, 
Lehramt an Grundschulen 

Universität Würzburg: 

Biologie, Lehramt an Real-, 
Grund- und Hauptschulen 

Didaktik der Grundschule 

Lehramt an Grundschulen 

- Lehramt an Sonderschulen 

§ 2 

o 20 

o 175 

o 117 

10 64 

o 20 

40 119 

o 16 

o 102 

o 47 

(1) In den Studiengängen, die an den in § 1 ge­
nannten Universitäten geführt werden, die jedoch 
in § 1 nicht aufgeführt sind oder für die an der ent­
sprechenden Universität keine Zulassungszahlen 
festgesetzt sind, . bestehen keine Zulassungs­
beschränkungen. 

(2) Soweit für die in § 1 genannten Studiengänge 
für die höheren Fachsemester keine Zulassungszah­
len einschließlich der Zulassungszahl 0 festgesetzt 
sind, bestehen für die entsprechenden höheren 
Fachsemester keine Zulassungsbeschränkungen. 

(3) Einschreibungsbeschränkungen, die durch 
die Studienjahreinteilung bedingt sind, bleiben 
unberührt. 

(4) Die Immatrikulation für einen Teilstudien­
platz Medizin/Vorklinik ist auf den vorklinischen 
Ausbildungsabschnitt des Medizinstudiums befri­
stet; sie erlischt mit dem erfolgreichen Absc.hluß 
oder dem endgültigen Nichtbestehen der Arzt­
lichen Vorprüfung, ohne daß es hierzu einer geson­
derten Anordnung bedarf. 

§ 3 

(1) Soweit für höhere Fachsemester Zulassungs­
zahlen festgesetzt sind, werden Bewerber für diese 

3 
Fachsemester 
456 

o 20 

o 20 

o 151 

o 100 

9 60 

o 20 

36 107 

o 

o 
o 

15 

78 
41 

o 20 

o 20 

o 129 

o 86 

9 

o 

33 

o 

o 
o 

56 

20 

97 

14 

60 

35 

7 8 9 10 

Fachsemester in dem Umfang aufgenommen, als 
die Zahl der im entsprechenden Fachsemester ein­
geschriebenen Studenten die jeweils festgesetzten 
Zulassungszahlen unterschreitet . 

(2) In den in § 1 genannten Studiengängen findet 
eine Zulassung für höhere Fachsemester auch bei 
Unterschreiten der für das jeweilige Fachsemester 
festgesetzten Zulassungszahl abweichend von Ab­
satz 1 nicht statt, wenn die Gesamtzahl der den 
Fachsemestern mit Zulassungsbeschränkungen zu­
zuordnenden Studenten des betreffenden Studien­
gangs die Summe der für diesen Studiengang fest­
gesetzten Zulassungszahlen erreicht oder über­
schreitet. 

(3) 11m Studiengang Humanmedizin findet eine 
Zulassung für höhere vorklinische Fachsemester 
abweichend von Absatz 1 auch bei Unterschreiten 
der für das jeweilige Fachsemester festgesetzten 
Zulassungszahl ferner nicht statt, soweit die Zahl 
der Studenten, die dem ersten bis vierten vorklini­
schen Fachsemester zuzurechnen sind, gleich oder 
höher ist als die Summe der für das erste bis vierte 
Fachsemester festgesetzten Zulassungszahlen. 
2Eine Zulassung zum klinischen Studienabschnitt 
findet auch bei Unterschreiten der für das jeweilige 
Fachsemester festgesetzten Zulassungszahl ferner 
nicht statt , soweit die Zahl der Studenten, die dem 
ersten bis sechsten klinischen Fachsemester zuzu-
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rechnen sind, gleich oder höher ist als die Summe 
der für das erste bis sechste klinische Fachsemester 
festgesetzten Zulassungszahlen. 3Zur praktischen 
Ausbildung in Krankenanstalten werden Bewerber 
aufgenommen, soweit die Zahl der dort auszubil­
denden Studenten unter die für das fünfte und 
sechste klinische Fachsemester festgesetzten Zu­
lassungszahlen sinkt. 4§ 2 Abs. 1 Satz 2 der Verord­
nung über die befristete Immatrikulation und das 
Weiterstudium von Studenten an Hochschulen mit 
Teilstudiengängen (BayRS 2210-8-5-K) in der je­
weils geltenden Fassung bleibt unberührt. 

(4) Absätze 1 und 2 sowie Absatz 3 Satz 1 finden 
auf die Teilstudienplätze MedizinlVorklinik ent­
sprechende Anwendung; eine Zulassung in das 
höhere Fachsemester findet dabei auch dann nicht 
statt, wenn die Zahl der im ersten bis vierten vor­
klinischen Fachsemester an der Universität Mün­
chen insgesamt eingeschriebenen Studenten höher 
ist als 1380. 

§4 

1 Ein Student ist dem höheren Fachsemester zu­
zuordnen, das der Zahl der Fachsemester ent­
spricht, für die der Student bisher immatrikuliert 
war. 2Dies gilt sinngemäß, wenn der Bewerber an­
gerechnete Studienleistungen aus anderen Stu­
diengängen nachweist und auf Grund dieser ange­
rechneten Studienleistungen in ein höheres Fach­
semester zugelassen wird. 

§ 5 

(1) 1 Erreicht die Zahl der Bewerber für einen der 
in § 1 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2 Buchst. a aufge­
führten Studiengänge die dort festgesetzten Zulas­
sungszahlen nicht , so erhöhen sich die Zulassungs­
zahlen der derselben Lehreinheit zugeordneten 
Studiengänge im Verhältnis der Lehrnachfrage bei 
der Lehreinheit. 2Soweit für einen Studiengang 
Zulassungszahlen getrennt für Haupt- und Neben­
fach festgesetzt sind, erhöhen sich vor Anwendung 
des Satzes 1 die Zulassungszahlen für das Haupt­
fach im Verhältnis der Lehrnachfrage, wenn die 
Zahl der Bewerber für das Nebenfach die festge­
setzten Zulassungszahlen nicht erreicht; dies gilt 
auch im umgekehrten Fall. 

(2) 1 Erreicht die Zahl der Bewerber für einen der 
in § 1 Abs. 1 Buchst. bund Abs. 2 Buchst. b aufge­
führten Studiengänge die dort festgesetzten oder 
auf Grund des Absatzes 1 erhöhten Zulassungszah­
len nicht, so erhöhen sich die Zulassungszahlen der 
derselben Lehreinheit zugeordneten Studiengänge 
in § 1 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 2 Buchst. c im Ver­
hältnis der Lehrnachfrage bei der Lehreinheit. 
2Dies gilt auch im umgekehrten Fall. 

(3) Erreicht die Zahl der Bewerber für einen der 
in § 1 Abs. 1 Buchst. bund c und Abs. 2 Buchst. b 
und c aufgeführten Studiengänge die dafür festge­
setzten oder auf Grund des Absatzes 2 erhöhten Zu­
lassungszahlen nicht, so erhöhen sich die Zulas­
sungszahlen der derselben Lehreinheit zugeord­
neten Studiengänge in § 1 Abs. 1 Buchst. a und 
Abs . 2 Buchst. a im Verhältnis der Lehrnachfrage 
bei der Lehreinheit. 

§ 6 

Im Wintersemester 1990/91 nicht in Anspruch ge­
nommene Studienanfängerplätze können in den 
Studiengängen, in denen nach § 1 Abs. 2 im Som­
mersemester 1991 Zulassungszahlen festgesetzt 
sind, zusätzlich mitvergeben werden, sofern nicht 
für das erste Fachsemester die Zulassungszahl 0 
festgesetzt ist. 

§ 7 

In den in § 1 genannten Studiengängen ist eine 
Immatrikulation als Gaststudierender nur für sol­
che Unterrichtsveranstaltungen möglich, in denen 
keine Laborplätze oder andere feste Arbeitsplätze 
benötigt werden; in den Studiengängen Medizin, 
Tiermedizin und Zahnmedizin ist sie ausgeschlos­
sen. 

§ 8 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1990 in Kraft; 
sie tritt am 30. S eptember 1991 außer Kraft. 

München, den 13 . Juni 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

Hans Zeh e t mai r, Staatsminister 
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Verordnung 
über die Aufhebung von die Ingenieurschule 

und andere höhere Fachschulen 
betreffende Vorschriften 

Vom 15. Juni 1990 

, Auf Grund von Art. 66 Abs. 1 und Art . 97 Abs. 1 
des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs­
und Unterrichtswesen erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministe­
rium für Unterricht und Kultus folgende Verord­
nung: 

§ 1 

Folgende Verordnungen werden aufgehoben: 

1. Schul- und Prüfungsordnung für die öffentli­
chen und die staatlich anerkannten privaten Hö­
heren Fachschulen für Sozialarbeit vom 1. Juni 
1963 (GVBl S. 126, BayRS 2210-4-6-1-WK), zu­
letzt geändert durch Verordnung vom 24. August 
1970 (GVBl S. 441), 

2. Prüfungs ordnung für die staatlichen Ingenieur­
schulen in Bayern (BayRS 221O-4-6-2-WK), 

3. Prüfungsordnung für die Ingenieurschulen für 
Landbau in Bayern vom 29. April 1970 (GVBl 
S.174, BayRS 2210-4-6-3-WK), zuletzt geän­
dert durch Verordnung vom 26. November 1974 
(GVBl1975 S. 3), 

4. Verordnung über die nachträgliche Graduierung 
von Absolventen der Höheren gartenbaulichen 
Fachschulen zum "Ingenieur (grad.)" (BayRS 
2210-4-8-1-K), 

5. Verordnung über die nachträgliche Graduierung 
von Absolventen der Werkkunstschulen und an­
deren Bildungseinrichtungen (BayRS 2210-4-8-
2-K), 

6. Verordnung über die nachträgliche Graduierung 
von Absolventen der Höheren Fachschulen für 
Sozialarbeü und der Wohlfahrts schulen sowie 
der Höheren Fachschulen für Sozialpädagogen 
und der Jugendleiterinnenseminare (BayRS 
2210-4-8-3-K), 

7. Verordnung über die nachträgliche Graduierung 
von Absolventen deutscher Bergschulen (BayRS 
2210-4-8-4-K), 

8. Verordnung über die nachträgliche Graduierung 
von Absolventen der Höheren Fachschule für 
Katechese und Seelsorgehilfe in München und 
der Höheren Fachschule für Katechetik in N euen­
dettelsau (BayRS 2210-4-8-5-K). 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1990 in Kraft. 

München, den 15. Juni 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 
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2210-4-8-6-WK 

Verordnung 
zur Änderung der Nachdiplomierungsverordnung 

Vom 15. Juni 1990 

Auf Grund von Art. 131 Abs . 4, Art. 133 Abs. 3, 4 
und 6 und Art. 135 des Bayerischen Hochschulge­
setzes erläßt das Bayerische Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Nachdiplomierung der 
Absolventen von Fachhochschulstudiengängen so­
wie von Ingenieurschulen oder gleichrangigen Bil­
dungseinrichtungen, die in den Fachhochschulbe­
reich einbezogen wurden - N achdiplomierungsver­
ordnung - (BayRS 2210-4-8-6-WK) wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1, § 4 Abs. 2 Satz 6 und § 8 Satz 1 
werden jeweils die Worte "Unterricht und Kul­
tus" durch die Worte "Wissenschaft und Kunst" 
ersetzt. 

2. In § 4 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 2 wird jeweils 
das Wort "Hochschule" durch das Wort "Uni­
versitä t " ersetzt. 

3. a) In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird 
- "Art.l03c Abs.l und 2" durch "Art. 131 

Abs.l und 2" 
- "Art. 73 Abs. 1 Satz 4" durch "Art. 86 Abs. 1 

Satz 5" 
ersetzt. 

b) In § 1 Abs. 1 Satz 1 und § 8 Satz 1 wird jeweils 
"Art. 91 Abs. 1" durch "Art. 108 Abs. 1" er­
setzt. 

c) In § 1 Abs. 1 Satz 3, § 3 Satz 1 und § 8 Satz 2 
wird jeweils "Art. 110a Abs. 3" durch "Art. 133 
Abs. 3" ersetzt. 

d) In § 1 Abs. 1 Satz 3 wird "Art. 110a Abs. 4 
Satz 2" durch "Art. 133 Abs. 4 Satz 2" ersetzt. 

e) In § 1 Abs. 2, § 2 Abs . 1, § 4 Abs. 1 Satz 1 und 
§ 8 Satz 1 wird jeweils "Art. 103c Abs. 1" 
durch "Art. 131 Abs. 1" ersetzt. 

f) In § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 Abs. 2 
Satz 1 wird jeweils "Art. 103c Abs. 2" durch 
"Art. 131 Abs. 2" ersetzt. 

g) In § 8 Satz 1 wird "Art. 73 Abs. 2 Satz 4" durch 
"Art . 86 Abs. l Satz 5" ersetzt. 

4. In § 4 Abs. 2 Satz 7 werden die Worte "Fachhoch­
schule Nürnberg" durch die Worte "Georg­
Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg" er­
setzt. 

5. § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,, (3) Für die Nachdiplomierung nach § 3 ist die 
Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg 
zuständig. " 

6. § 8 Satz 2 wird durch folgende Sätze 2 und 3 er­
setzt: 

,,2Bei Nachdiplomierungen nach § 3 wird eine 
Urkunde nach dem Muster der Anlage 2 ausge­
stellt. 3In anderen Fällen der Nachdiplomierung 
wird eine Urkunde nach dem Muster der Anlage 1 
ausgestellt. " 

7. Die bisherige Anlage erhält die Bezeichnung 
"Anlage 1"; "Art. l03c Abs. 2" wird durch 
"Art. 131 Abs. 2" ersetzt. 

8. Die Anlage 2 erhält die Fassung der Anlage zu 
dieser Verordnung. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1990 in Kraft. 

München, den 15 . Juni 1990 

Bayerisches Staats ministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair , Staatsminister 
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"Anlage 2 

Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg 

Urkunde 

Frau/Herr . . ... . . . . ....... . .. . .. . . 

geboren am in .. 

hatam ... . .. . ..... . an 
(Name der Bildungseinrichtung, Ort, Land) 

in der Fachrichtung .. . . .. . .. . ....... . .. . ... . 

einen berufs qualifizierenden Abschluß erworben, der dem Abschluß einer früheren 

(Art der Vorgängereinrichtung der Fachhochschule) 

in der Bundesrepublik Deutschland gleichwertig ist, und war mindestens fünf Jahre in einem diesem 
Abschluß entsprechenden Beruf tätig. 

Auf Grund dessen wird ihr/ihm nach Art. 131 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 133 Abs. 3 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes die Bezeichnung 

Diplom-

Kurzform Dipl.-

verliehen. 

Nürnberg, den . ... . .. . ................ . . 

(Siegel) 
(Unterschrift des Präsidenten 

der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg)" 
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2212-1-1-WK 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Führung ausländischer akademischer Grade 

Vom 15. Juni 1990 

Auf Grund von Art. 133 Abs. 6 Satz 2 und Art. 135 
des Bayerischen Hochschulgesetzes erläßt das 
Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

Dem § 6 der Verordnung über die Führung aus­
ländischer akademischer Grade (AusIGrV) vom 
4. April 1989 (GVBl S.127, BayRS 2212-1-1-WK) 
wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Die Zuständigkeit für die Genehmigung zur 
Führung akademischer und staatlicher Grade in 
Form der an Fachhochschulen verliehenen akade­
mischen Grade nach Art. 133 Abs. 1 und 2 Bay­
HSchG wird auf die Georg-Simon-Ohm-Fach­
hochschule Nürnberg als staatliche Aufgabe über­
tragen." 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1990 in Kraft. 

München, den 15 . Juni 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 
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